
Wahl- und Geschäftsordnung der
Jugendvollversammlung der Jugend des

Sächsischen Bergsteigerbundes

§ 1 Teilnahme- und Stimmrecht

1. Teilnahme- und Stimmrecht an der Jugendvollversammlung des SächsischenBergsteiger-
bundes sind in § 4 Abs. 1 und 2. der Sektionsjugendordnung des Sächsischen Bergsteigerbun-
des geregelt.

2. Der Nachweis von Teilnahme- und Stimmrecht für Mitglieder zwischen 10 und 27 Jahren
erfolgtmittels Vorlage eines Lichtbildausweises und demaktuellenMitgliedsausweis der Sek-
tion.

3. DerNachweis vonTeilnahmerecht für fürMitglieder unter 10 Jahren erfolgtmittels Vorlage
eines Lichtbildausweises und dem aktuellen Mitgliedsausweis der Sektion.

4. DerNachweis vonTeilnahmerecht für Jugendleiter*innenerfolgt durchVorlagedes JLAus-
weises mit gültiger Marke am Tag der Vollversammlung und Mitgliedsausweis der Sektion.

5. Der Nachweis von Teilnahmerecht für alle gewählten JSBB-Funktionsträger*innen erfolgt
durch Nachweis der Wahl.

6. Der Nachweis von Teilnahmerecht für alle Leiter*innen von Kinder- und Jugendgruppen
der Sektion erfolgtmittels Vergleichmit denAnwesenheitslisten der Kinder- und Jugendgrup-
pen des Sächsischen Bergsteigerbundes.
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7. Der Nachweis von Teilnahmerecht für Gäste erfolgt mittels Vergleich mit der Gästeliste
oder nach Anerkennung der eingeladen Person durch Wahl der Jugendvollversammlung des
Sächsischen Bergsteigerbundes.

8. Es besteht keine Anmeldepflicht.

§ 2 Leitung, Einberufung, Terminbekanntgabe und
Beschlussfähigkeit

1. Die Leitung der Vollversammlung ist in § 4 Abs. 5 der Sektionsjugendordnung des Sächsi-
schen Bergsteigerbundes geregelt.

2. DieEinberufungunddie Terminbekanntgabeder Vollversammlung sind in §4Abs. 6, 7 und
8 der Sektionsjugendordnung des Sächsischen Bergsteigerbundes geregelt.

3. Die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung ist in § 4 Abs. 4 der Sektionsjugendordnung
des Sächsischen Bergsteigerbundes geregelt.

§ 3 Anträge

1. Antragsberechtigt sind die in § 4 Abs. 2 der Sektionsjugendordnung des Sächsischen Berg-
steigerbundes genannten stimmberechtigten Mitglieder der Sektionsjugend, alle Jugendlei-
ter*innen, alle gewählten JSBB-Funktionsträger*innen sowie alle Leiter*innen von Kinder-
und Jugendgruppen des Sächsischen Bergsteigerbundes.

2. Anträge, die bis spätestens zwei Wochen vor der Versammlung schri�lich bei der Jugend-
referentin oder dem Jugendreferenten eingehen, sind auf die Tagesordnung zu setzen und
auf der Internetpräsenz der Jugend des Sächsischen Bergsteigerbundes zu verö�entlichen.

3. Über einen nicht fristgerecht eingereichten Antrag (Dringlichkeitsantrag) wird nur behan-
delt, wenn er schri�lich bei der Versammlungsleitung eingereicht wird und von der Jugend-
vollversammlung in einer Abstimmung als dringlich anerkannt wird. Anträge auf Änderung
Sektionsjugendordnung des Sächsischen Bergsteigerbundes können nicht als dringlich be-
handelt werden.

4. Änderungsanträge, die einen Antrag einschränken oder erweitern, können vor Abstim-
mung des Antrags gestellt werden. Der*Die Antragssteller*in kann Änderungsanträge ohne
AbstimmungdurchdieVersammlungübernehmen. SindmehrereMenschenAntragssteller*in
so muss der Änderungsantrag einstimmig von den Antragsstellern*innen angenommen wer-
den.
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5. Der*DieAntragsteller*in können seinen*ihrenAntrag jederzeit vor der AbstimmungdesAn-
trages zurückziehen.Gibt esmehrereAntragssteller*innensomussderAntrageinstimmigvon
den Antragsstellern*innen zurückgezogen werden.

§ 4 Rednerliste

1. Durch Heben eines Armes wird ein*e Teilnehmer*in auf die Rednerliste gesetzt.

2. Nach der Rednerliste erteilt der*die Versammlungsleiter*in das Wort und ergänzt sie wäh-
rend der Debatte.

3. Ein*eAntragssteller*indarf zu jedemRedebeitragStellungbeziehenbevorder*dienächste
Redner*in das Wort hat, so die Rednerliste zu ihrem*seinem Antrag geführt wird.

§ 5 Geschäftsordnungsanträge

1. Geschä�sordnungsanträge zur Regelung des Verfahrens auf der Jugendvollversammlung
des Sächsischen Bergsteigerbundes können jederzeit gestellt werden. Sie sind umgehend zu
behandeln und unterbrechen die Behandlung des laufenden Tagesordnungspunktes. Vor der
Entscheidung über den Geschä�sordnungsantrag darf die Behandlung des laufenden Tages-
ordnungspunktes nicht fortgesetzt werden.

2. Geschä�sordnungsanträge sind durch das Heben beider Arme zu kennzeichnen.

3. Bei Geschä�sordnungsanträgen ist ein*e Redner*in für und ein*e Redner*in gegen denGe-
schä�sordnungsantrag zu hören. Dann erfolgt sofort die Abstimmungüber denGeschä�sord-
nungsantrag.

4. Zulässige Geschä�sordnungsanträge sind beispielsweise:

. Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung

. Antrag auf Schluss der Rednerliste

. Antrag auf Begrenzung der Redezeit

. Antrag auf Vertagung

. Antrag auf Unterbrechung der Versammlung

. Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit

. Antrag auf Verweisung an ein anderes Gremium

. Antrag auf Änderung der beschlossenen Tagesordnung

. Antrag auf geheime Abstimmung
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5. Anträge auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung, Schluss der Redeliste oder
Begrenzung der Redezeit können nur von stimmberechtigten Teilnehmer*innen der Jugend-
vollversammlung des Sächsischen Bergsteigerbundes gestellt werden, die selbst zur Sache
noch nicht gesprochen haben.

§ 6 Abstimmungen

1. Die Jugendvollversammlung beschließt grundsätzlichmit einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Stimmenthaltungenwerden nichtmitgezählt. Bei Stimmengleichheit ist ein
Antrag abgelehnt.

2. Abstimmungen erfolgen grundsätzlich o�en, wenn nicht mindestens ein stimmberechtig-
tes Mitglied der Versammlung eine schri�liche und geheime Abstimmung verlangt.

§ 7 Wahlen

1. Wahlen in der Jugendvollversammlung erfolgen schri�lich und geheim, wenn nicht ein-
stimmig die o�eneWahl beschlossenwird. Die Jugendreferentin und der Jugendreferent und
seine*ihre Stellvertreter*innen sind jeweils in einem gesonderten Wahlgang zu wählen. Ge-
wählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Stimment-
haltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.

2. Stehen bei einem gesonderten Wahlgang mehrere Kandidaten*innen zur Wahl und erhält
keine*rmehr als die Häl�e der abgegebenen Stimmen, so findet eine Stichwahl zwischen den
beiden Kandidat*innen statt, die die meisten Stimmen erhalten haben.

§ 8 Protokoll

1. Über die Jugendvollversammlung ist ein Protokoll zu führen, das alle Beschlüsse imWort-
laut und die Wahlergebnisse enthält. Das Protokoll ist von dem*der Versammlungsleiter*in
zu unterzeichnen.

2. Das Protokoll der Jugendvollversammlung des Sächsischen Bergsteigerbundes ist spätes-
ten vier Wochen nach der Vollversammlung auf der Internetpräsenz zu verö�entlichen.

Beschlossen durch die Jugendvollversammlung des Sächsischen Bergsteigerbundes am 28.
September 2018 in Dresden
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